		Anlage 11 zum Gebäudereinigungsvertrag
Zusatzinformationen zur Anlage 1


Ein zweistufiges Nasswischverfahren im Bereich B13 (Stabsgebäude) sowie in Gebäude B3 ist aufgrund einer starken Frequentierung erforderlich.
Im Stabsgebäude (B13) legt der Nutzer großen Wert auf eine ordentliche Reinigung des Eingangsbereichs aus repräsentativen Gesichtspunkten.

Des Weiteren ist in Gebäude B12 (TrKü), abweichend vom regulären Leistungsverzeichnis, das Nassscheuern der Bodenflächen erforderlich. Auch hier handelt es sich um einen stark frequentierten Bereich.


